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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §37;

Rechtssatz

Eine Außerordentlichkeit der Einkünfte iSd § 37 EStG 1972 ist nur dann gegeben, wenn die Einkünfte ausnahmsweise

und einmalig in einem bestimmten Jahr angefallen sind (Hinweis E 24.1.1984, 83/14/0081, 0082) sind. Bei einem auf

mehrere Jahre verteilten Zu<ießen kann die angestrebte Tarifbegünstigung nicht in Frage kommen.

Außerordentlichkeit der Einkünfte liegt auch dann nicht vor, wenn sie in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zuge<ossen

(ausbezahlt) sind.
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